
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

VERSÄUMNISURTEIL 
II ZR 206/09 Verkündet am: 
 22. März 2011 
 Vondrasek 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

BGB § 721 

Der an der Liquidation nicht beteiligte und auch sonst über den Vermögensstand der 

Gesellschaft nicht unterrichtete Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts hat gegen den die Abwicklung betreibenden Mitgesellschafter einen An-

spruch auf Rechnungsabschluss, der den Anspruch auf Rechnungslegung in sich 

trägt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Juli 1960 - II ZR 188/58, WM 1960, 1121; 

Urteil vom 18. März 1965 - II ZR 179/63, WM 1965, 709). 
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Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 22. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bergmann 

und den Richter Dr. Strohn, die Richterin Dr. Reichart, die Richter Dr. Drescher 

und Born 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 17. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 17. Juli 2009 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als die erstmals in zweiter Instanz 

von der Klägerin hilfsweise erhobene Stufenklage als unzulässig 

abgewiesen wurde.  

Die Beklagte wird verurteilt, über die Auseinandersetzung der Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts "Patio" Rechnung zu legen, insbe-

sondere darüber,  

- welche Positionen der Inventarliste aus Juni 2004 der Erb-

lasser T.         S.          veräußert hat, 

- welche Positionen der Inventarliste aus Juni 2004 durch 

Diebstahl verloren gegangen sein sollen, 

- welche Positionen der Inventarliste aus Juni 2004 die Be-

klagte an sich genommen hat, 

- welche Positionen der Inventarliste aus Juni 2004 die Be-

klagte zu jeweils welchem Preis veräußert hat, 

- welche Verbindlichkeiten die Gesellschaft in Liquidation zu 

zahlen hatte, 
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und die Richtigkeit ihrer Angaben durch Vorlage von Unterlagen 

zu belegen. 

Hinsichtlich des weiteren Verfahrens im Rahmen der Stufenklage 

wird die Sache zur Verhandlung und Entscheidung, auch über die 

Kosten des Revisionsverfahrens und des Nichtzulassungsbe-

schwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Von Rechts wegen 

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Alleinerbin des am 12. Februar 2005 verstorbenen 

T.        S.      . Dieser betrieb mit der Beklagten in Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts einen Handel mit Antiquitäten, Interieur und Schmuck. Die Gesellschaf-

ter kamen im August 2004 überein, die Gesellschaft zu liquidieren. Der Erblas-

ser führte deswegen im November und Dezember 2004 Rabattaktionen durch. 

Nach dessen Tod setzte die Beklagte die Veräußerung des Inventars fort und 

gab im September 2005 die gemieteten Geschäftsräume auf. 

1 

Die Klägerin hat mit der Klage zunächst - unter Berufung auf § 6 des Ge-

sellschaftsvertrages, nach dem im Fall des Todes eines Gesellschafters der 

überlebende Gesellschafter die Gesellschaft fortsetzen und die Erben den ihrer 

2 
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Beteiligung entsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen erhalten sollten - 

die Hälfte des sich aus einer Abfindungsbilanz zum Todestag des Erblassers 

ergebenden Wertes des Gesellschaftsvermögens verlangt. 

3 Das Landgericht hat die Klage dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt 

und die Beklagte mit Teilurteil zur Zahlung von 20.467,46 € verurteilt. Das Beru-

fungsgericht hat die Klage auf die Berufung der Beklagten insoweit als unbe-

gründet abgewiesen; die in zweiter Instanz hilfsweise erhobene Stufenklage auf 

Rechnungslegung über die durchgeführte Liquidation und Auskehrung der Hälf-

te des Liquidationsüberschusses hat das Berufungsgericht als in der Berufungs-

instanz unzulässige Klageänderung abgewiesen. Mit ihrer vom erkennenden 

Senat insoweit zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die Klage mit den 

erstmals in zweiter Instanz gestellten Hilfsanträgen weiter. 

Entscheidungsgründe:

Über die Revision der Klägerin ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemä-

ßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, durch Ver-

säumnisurteil zu entscheiden. Das Urteil beruht aber inhaltlich nicht auf der 

Säumnis, sondern einer sachlichen Prüfung des Antrags (BGH, Urteil vom 

4. April 1962 - V ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81). 

4 

Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, 

soweit die in zweiter Instanz hilfsweise erhobene Stufenklage ohne Erfolg 

geblieben ist. 

5 
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I. Das Berufungsgericht hat einen Zahlungsanspruch auf der Grundlage 

einer Abfindungsbilanz verneint, weil dieser nach dem Gesellschaftsvertrag ei-

ne werbende Gesellschaft voraussetze. Zum Zeitpunkt des Todes des Erblas-

sers habe sich die Gesellschaft jedoch bereits in der Abwicklung befunden. Es 

bestehe allerdings ein Anspruch der Klägerin auf Auskehrung der Hälfte des 

Liquidationserlöses. Bei der diesen Anspruch verfolgenden, im Berufungsver-

fahren hilfsweise erhobenen Stufenklage handele es sich indes um eine Klage-

änderung. Diese sei nach § 533 Nr. 2 ZPO nicht zulässig, da sie nicht auf Tat-

sachen gestützt werden könne, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung 

und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu 

legen habe. Das Gericht des ersten Rechtszugs habe keine Tatsachen festge-

stellt, die für die Erstellung und Beurteilung einer Liquidationsbilanz grundle-

gend sein könnten. Wesentliche Positionen der Liquidationsbilanz seien streitig 

und bislang unzureichend belegt. 

6 

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht 

stand. Die erstmals in zweiter Instanz hilfsweise erhobene Stufenklage ist zu-

lässig und auf der ersten Stufe entscheidungsreif. 

7 

1. Die Klageänderung ist gemäß § 533 ZPO zulässig. 8 

a) Die Beklagte hat in die Klageänderung eingewilligt (§ 533 Nr. 1 Alt. 1, 

§§ 525, 267 ZPO). Das Berufungsgericht hat in einem rechtlichen Hinweis die 

Auffassung des Landgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 6 des Ge-

sellschaftsvertrags zu, als rechtsirrig dargestellt und weiter ausgeführt, dass die 

Klägerin Anspruch auf Auskehrung der Hälfte des Betrages habe, der nach 

"Versilberung" aller Werte übrig geblieben sei. Der Beklagten wurde aufgege-

ben, zur Liquidation vorzutragen. Der Klägerin wurde anheim gestellt, ihre An-

träge den Auflagen an die Beklagte anzupassen. Die Klägerin hat daraufhin mit 

9 
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Schriftsatz vom 24. Juni 2009 die Hilfsanträge auf Rechnungslegung über die 

durchgeführte Liquidation und Auskehrung der Hälfte des Liquidationsüber-

schusses angekündigt. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2009 hat 

das Berufungsgericht vor Antragstellung darauf hingewiesen, es neige dazu, in 

der hilfsweise erhobenen Stufenklage eine in der Berufungsinstanz unzulässige 

Klageänderung zu sehen. Daraufhin haben die Parteien die angekündigten An-

träge gestellt und dazu verhandelt, ohne dass die Beklagte die neuen Anträge 

der Klägerin beanstandet hat. Ihre Einwilligung in die Klageänderung wird daher 

unwiderleglich vermutet (§ 267 ZPO; vgl. BGH, Urteil vom 6. Dezember 2004 

- II ZR 394/02, ZIP 2005, 567, 568). 

b) Die Klageänderung kann auch auf Tatsachen gestützt werden, die das 

Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung oh-

nehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hatte (§ 533 Nr. 2 ZPO). 

10 

Seine gegenteilige Auffassung begründet das Berufungsgericht damit, 

dass bestimmte Positionen wie Umfang und Wert des Warenbestandes, Höhe 

des Liquidationserlöses, Umfang der Verbindlichkeiten der Liquidationsgesell-

schaft oder Angemessenheit der Verwertung streitig und bislang unbelegt sei-

en. 

11 

Hierbei übersieht das Berufungsgericht, dass die von ihm als streitig an-

gesehenen Positionen die zweite Stufe der Klage betreffen. Innerhalb der Stu-

fenklage (§ 254 ZPO) sind die stufenweise erhobenen Ansprüche auf Rech-

nungslegung und Zahlung aber prozessual selbständige Teile eines einheitli-

chen Verfahrens (BGH, Urteil vom 5. Mai 1994 - III ZR 98/93, NJW 1994, 2895). 

Die prozessuale Selbständigkeit der Ansprüche und ihre Verbindung zu einer 

Stufenklage haben zur Folge, dass zunächst nur über den Anspruch auf Rech-

nungslegung zu befinden ist (BGH, Urteil vom 27. März 1996 - XII ZR 83/95, 

12 
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NJW-RR 1996, 833 f.; Urteil vom 28. November 2001 - VIII ZR 37/01, 

NJW 2002, 1042, 1044). Für den zuerst zu prüfenden Rechnungslegungsan-

spruch greifen die Erwägungen des Berufungsgerichts indes nicht. Dieser ist 

bereits nach den Feststellungen des Berufungsgerichts entscheidungsreif. 

13 2. Der auf der ersten Stufe geltend gemachte Rechnungslegungsan-

spruch ist auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts begrün-

det, weshalb der erkennende Senat in der Sache selbst entscheiden kann 

(§ 563 Abs. 3 ZPO). Da die Klägerin als Alleinerbin des Mitgesellschafters der 

Beklagten an dessen Stelle in die Liquidationsgesellschaft eingetreten ist, hat 

sie - so das Berufungsgericht zu Recht - Anspruch auf Auskehrung der Hälfte 

des Betrages, der sich aus dem Überschuss der Liquidation ergibt (§§ 734, 

1922 BGB). Deshalb hat sie einen Anspruch auf Rechnungslegung gegen die 

Beklagte. 

a) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts befand sich zum Zeitpunkt des 

Todes des Erblassers am 12. Februar 2005 in der Abwicklung. Nach den in der 

Revisionsinstanz nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts 

kamen der Erblasser und die Beklagte im August 2004 überein, die Gesell-

schaft zu liquidieren. Durch diesen einstimmigen Beschluss wurde die Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts aufgelöst. Nachdem zunächst der Erblasser im No-

vember und Dezember 2004 durch Rabattaktionen die Liquidation betrieben 

hatte, setzte die Beklagte nach dessen Tod die Veräußerung des Inventars fort 

und gab im September 2005 die gemieteten Geschäftsräume auf. Der Klägerin 

steht daher ein Anspruch auf die Hälfte des Liquidationsüberschusses zu. 

14 

b) Die an der Liquidation nicht beteiligte und auch sonst über den Ver-

mögensstand der Gesellschaft nicht unterrichtete Klägerin hat gegen die die 

Abwicklung betreibende Beklagte gemäß § 721 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf 

15 
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Rechnungsabschluss, der den Anspruch auf Rechnungslegung in sich trägt 

(vgl. BGH, Urteil vom 14. Juli 1960 - II ZR 188/58, WM 1960, 1121, 1122; Urteil 

vom 18. März 1965 - II ZR 179/63, WM 1965, 709, 710; Palandt/Sprau, BGB, 

70. Aufl., § 713 Rn. 7, 721 Rn. 3). 

16 3. Im Übrigen - hinsichtlich der weiteren Stufen der Klage - ist die Sache 

zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverwei-

sen. Vorsorglich weist der Senat darauf hin, dass neue Angriffs- und Verteidi-

gungsmittel der Klägerin zur Höhe des Anspruchs auf die Hälfte des Liquidati-

onsüberschusses bereits deshalb zuzulassen sind, weil sie einen Gesichtspunkt 

betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszugs für unerheblich gehalten 

worden ist (§ 533 Nr. 2, § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; 

BGH, Beschluss vom 3. November 2008 - II ZR 236/07, ZIP 2009, 223 Rn. 8;
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Urteil vom 27. Januar 2010 - XII ZR 148/07, NJW-RR 2010, 1508 Rn. 22 f.; 

Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 531 Rn. 27). 

 

 

Bergmann                                               Strohn                                       Reichart 

 

                            Drescher                                             Born 

Vorinstanzen: 

LG  Duisburg, Entscheidung vom 16.04.2008 - 3 O 299/05 -  

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.07.2009 - I-17 U 63/08 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


